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Dies ist der Grund für das 
Grabsteinprojekt: 

(Foto: GenWiki; Lizenz cc-by-sa; 
24.02.2016)  



1.664.000 Personendaten -  
885.000 Gräber - 3.117 Friedhöfe 



(Foto: Berger~commonswiki; Lizenz cc-by-sa; 24.02.2016)  

         Verwaltungsrecht → Friedhofsordnung beachten ! 

 
Urheberrecht → Panoramafreiheit ! 

 
Persönlichkeitsrecht → Datenschutz bei Toten …? 

  

Tangierte Rechtsbereiche 



Grundgesetz - Artikel 1 Absatz 1  
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
 
Grundgesetz - Artikel 2 Absatz 1 
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ 
 
Bundesverfassungsgericht – Volkszählungsurteil  
(Az 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83) 

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine 
Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in 
der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über 
sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als 
Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird 
versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies würde nicht nur die 
individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das 
Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf 
Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen 
demokratischen Gemeinwesens ist.“ 
 

Persönlichkeitsrecht 

 



 
UN-Menschenrechtserklärung – Artikel 12 
„Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung 
und seinen Schriftverkehr […] ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“ 
 
Bundesdatenschutzgesetz - § 1 Absatz 1 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den 
Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wird.“ 
 

Postmortales Persönlichkeitsrecht 
 
Bundesverfassungsgericht - „Mephistourteil“ 1971 
(BVerfGE 24.02.1971 - 30, 173) 

 
Bundesgerichtshof – „Nolde-Entscheidung“ 1989 
(BGH 08.06.1989 - I ZR 135/87) 

„Das Schutzbedürfnis schwindet in dem Maße, in dem die Erinnerung an den 
Verstorbenen verblasst und im Laufe der Zeit auch das Interesse an der Nichtverfälschung 
des Lebensbildes abnimmt.“ 

Datenschutzrecht 

 



 
Klage der Tochter eines verstorbenen Ehepaares 
Die Tochter eines Ehepaares wehrt sich dagegen, dass ein Foto des Grabsteins ihrer 
Eltern im Internet zugänglich ist. Sie beruft sich darauf, dass sie die Nutzungsberechtigte 
der Grabstelle ist und außerdem Eigentümerin des Grabsteins. Sie verlangt vom Verein für 
Computergenealogie, dass er das Foto aus dem Internet entfernt wird. 
 
AG Mettmann – 2015 
(16.06.2015 Az. 25 C 384/15) 

Abweisung der Klage, die Tochter habe keinen Anspruch auf Entfernung des Fotos, die 
Klage sei zulässig aber unbegründet. 
 
Das Fotografieren des Grabsteins und die anschließende Veröffentlichung des Lichtbildes 
im Internet stellen keinen Eingriff in das postmortale Persönlichkeitsrecht der Eltern 
der Klägerin dar.  
 
Allein die Menschenwürde als Teil des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung wirkt 
über den Tod hinaus. Die Menschenwürde der Eltern der Klägerin ist jedoch nicht 
beeinträchtigt. 

Grabsteinurteil 

 



 
Grabsteinfotos 
Urheberrechte an den Fotos liegt beim Fotografen (§22 KunstUrhG). Die Fotografen 
verantworten die Einhaltung der Friedhofsatzungen bei ihrer Tätigkeit. Die Fotos werden 
erst nach dem traditionellen Trauerjahr veröffentlicht. 
 
Beschwerden 
Bei Beschwerden wird in einem Antwortschreiben das Projekt vorgestellt und die 
Hintergründe erläutert sowie eine 10-jährige Sperre des Fotos nach Tod des zuletzt 
Verstorbenen angeboten, sofern diese 10 Jahre noch nicht erreicht sind. Ist die 
Beschwerdefrist bereits überschritten, wird zunächst nur das Projekt erläutert. Bei 
Nachhaken der Beschwerdeführer wird das Sperrangebot auf 30 Jahre nach dem  
Tod des zuletzt Verstorbenen erhöht. 
 
Kulanz vor Legalität 
Die „Sperrfrist“ bei Grabsteinfotos wird aus Pietätsgründen vorgenommen, auch wenn 
durch das Grabsteinurteil klar gestellt worden ist, dass die Veröffentlichung legal ist. 
 

Vermeidung und  
Umgang mit Beschwerden 

 



 
Umfang des Datenschutzes: 
• Personenbezogene (und –beziehbare) Daten von lebenden Personen 
 
 
Grundsätze des Datenschutzes: 
• Datensparsamkeit 
• Zweckbindung 
• Information der Betroffenen 
• Verpflichtung nach Datengeheimnis (§ 5 BDSG) 

 
 
Problemfelder des Datenschutzes bei Genealogie-Vereinen: 
• Mitgliederdatenbanken / -verzeichnisse 
• Mailinglisten 
• Online-Personendaten in Gedbas 
• Familienanzeigen (Eingabe bei LDI NRW anhängig) 

 
 

Datenschutz außerhalb des 
Grabsteinprojekts 



Andreas Job   -   ajob@compgen.de   -   http://compgen.de  

 
 
 
 
Verein für Computergenealogie e.V. 
http://compgen.de 

 
Grabsteinprojekt 
http://grabsteine.genealogy.net 

 
Presseberichte 
http://wiki-de.genealogy.net/Grabstein-Projekt/Presseberichte 

 
Grabsteinurteil (Az. 25 C 384/15) 
http://stroemer.de/index.php/entscheidungen/persoenlichkeitsrecht/1546-ag-mettmann-urt-v-16-06-15-25-v-384-15-grabsteinfotos 
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